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(54) Wärme- und/oder Schalldämmelement

(57) Die Erfindung betrifft ein Wärme- und/oder
Schalldämmelement mit Brandschutzfunktion, beste-
hend aus einer Hartschaumplatte (2), welche Hart-
schaumplatte (2) auf einer zu dämmenden Fläche, mit
Klebern und/oder Halteelementen befestigbar und für
den Auftrag eines Putzes (4, 5) geeignet ist, wobei die
Hartschaumplatte (2) zwei parallel zueinander angeord-
nete große Oberflächen (8) und vier an die großen
Oberflächen (8) im wesentlichen rechtwinklig angren-
zende Seitenflächen (6) aufweist. Um ein derartiges
Wärme- und/oder Schalldämmelement mit Brand-
schutzfunktion derart weiterzuentwickeln, daß die
schnelle Brandausdehnungen über Gebäudeöffnungen
in den Fassadenbereich verhindert wird, ist vorgese-
hen, daß an zumindest einer Seitenfläche (6) der Hart-
schaumplatte (2) ein Streifen (7) eines nicht brennbaren
Dämmstoffs angeordnet ist, der sich über die gesamte
Länge der Seitenfläche (6) erstreckt und daß die der zu
dämmenden Fläche zugewandte große Oberfläche (8)
der Hartschaumplatte (2) randseitig eine Ausnehmung
(19) aufweist, in die ein Streifen (22) eines nicht brenn-
baren Dämmaterials unter Zwischenlage eines Profil-
elementes (21) einlegbar ist und daß das Profilelement
(21) im Querschnitt L-förmig ausgebildet ist, wobei der
eine Schenkel (20) zwischen dem Streifen (22) und der
Hartschaumplatte (2) und der zweite Schenkel (24) die
Schmalseite (6) der Hartschaumplatte (2) abdeckend
angeordnet ist.
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